SP_NAS-G_008 / Rev.: 5.0 / Stand: 02_2025

Erganzende Bedingungen der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG zur
Niederdruckanschlussverordnung (NDAV)

Anlage der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG (im Folgenden die SWM genannt) zur Verordnung Uber All-
gemeine Bedingungen fir den Netzanschluss und dessen Nutzung fur die Gasversorgung in Niederdruck
(Niederdruckanschlussverordnung — NDAV) in Kraft getreten am 08.11.2006 (BGBI. | S. 2485).
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1. Netzanschluss

(1) Der Netzanschluss ist die Verbindung des
Gasverteilnetzes mit der Gasanlage. Der Netzan-
schluss beginnt an der Abzweigstelle des Nieder-
drucknetzes und endet an der Hauptabsperrein-
richtung. Die Herstellung sowie die Veranderung
des Netzanschlusses auf Veranlassung des An-
schlussnehmers ist ausschlief3lich unter Verwen-
dung des von den SWM festgelegten Anmelde-
verfahrens zu beantragen.

(2) Die SWM halten sich an ihr Angebot zum Ab-
schluss eines Netzanschlussvertrags fir eine
Dauer von 3 Monaten ab dem Datum des Ange-
bots gebunden.

(3) Jedes Gebaude, das eine selbstandige wirt-
schaftliche Einheit bildet bzw. jedes Gebaude,
dem eine eigene Hausnummer zugeteilt ist, ist
Uber einen eigenen Netzanschluss an das Gas-
versorgungsnetz der SWM anzuschlieRen, soweit
keine berechtigten Interessen des Anschlussneh-
mers entgegenstehen.

(4) Der Anschlussnehmer erstattet den SWM die
Kosten fiir die Herstellung von Standardnetzan-
schlissen nach den im Preisblatt ,Netzan-
schlisse” der SWM genannten Pauschalsatzen.
FUr Netzanschlisse, die nach Art, Dimension oder
Lage von den ublichen Netzanschlissen (Stan-
dardnetzanschliisse) abweichen, erstattet der An-
schlussnehmer den SWM die tatsachlich entstan-
denen Kosten nach Aufwand.

(5) Treten bei der Herstellung eines Standardnetz-
anschlusses besondere Erschwernisse (z. B. Bo-
denfrost) oder Mehrlangen auf, werden die
dadurch anfallenden Mehrkosten vom Anschluss-
nehmer gesondert gemaf den im Preisblatt ,Netz-
anschlisse” der SWM genannten Pauschalbetra-
gen erstattet.

(6) Der Anschlussnehmer ist berechtigt, die fur die
Herstellung des Netzanschlusses erforderlichen
Erdarbeiten auf seinem Grundstiick im Rahmen
des technisch Moéglichen und nach den Vorgaben
der SWM durchzufuhren oder durchfiihren zu las-
sen. Diese Erdarbeiten des Anschlussnehmers
oder eines von ihm Beauftragten auf eigenem
Grundstiick sind mit den SWM im Voraus abzu-
stimmen. Samtliche Eigenleistungen sind fachge-
recht nach den allgemein anerkannten Regeln der
Technik und den Vorgaben des Netzbetreibers
durchzufihren, bevor die Verlegung der An-
schlussleitung durch den Netzbetreiber erfolgt.
Baustellenbetreiber ist der Anschlussnehmer. Der
Anschlussnehmer, der Eigenleistungen erbringt,
stellt den Netzbetreiber von allen Anspriichen
Dritter aufgrund nicht termingerechter oder fach-
gerechter Ausfuhrung frei. Die Kosten fur
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Mehraufwendungen, die durch eine nicht fachge-
rechte Ausfiihrung der Eigenleistung entstehen,
werden dem Anschlussnehmer zuséatzlich in
Rechnung gestellt.

(7) Der Anschlussnehmer erstattet den SWM die
Kosten fiir die Anderung des Netzanschlusses,
die durch eine Anderung oder Erweiterung der
Gasanlage erforderlich werden oder aus anderen
Grinden vom Anschlussnehmer veranlasst wer-
den, nach tatsachlich entstandenem Aufwand.

(8) Der Anschlussnehmer erstattet den SWM die

Kosten fur die AuRerbetriebnahme und die Stillle-
gung eines Netzanschlusses nach den im Preis-

blatt ,Netzanschllisse” der SWM genannten Pau-
schalsatzen.

(9) Ein Antrag auf voribergehende Aulierbetrieb-
nahme des Netzanschlusses (z.B. zur Sanierung
des Gebaudes) ist nur im Falle einer geplanten
Wiederinbetriebnahme zulassig. Soll der Netzan-
schluss nicht mehr genutzt werden, ist ein Antrag
auf Stilllegung erforderlich.

(10) Die SWM sind nach drei Jahren der Nichtnut-
zung berechtigt, das Netzanschlussverhaltnis zu
beenden und den Netzanschluss stillzulegen.

(11) Die SWM sind berechtigt, den Netzanschluss
abzutrennen, wenn das Netzanschlussverhaltnis
beendet wird.

(12) Der Brennwert Ho des Erdgases (Gasfamilie
H) im Netzgebiet der SWM am Referenzort (954
mbar/ 15 °C) betragt im Betriebszustand zwischen
10,0 bis 10,4 kWh/m?3, bei einem Druck von

24 mbar (trocken).

2. Rabatt fiir sog. Mehrspartennetzan-
schliisse

(1) Meldet der Anschlussnehmer auf dem gem.

§ 1 Abs. 1 dieser Bedingungen fiir die Anmeldung
Uber die Herstellung eines Anschlusses an das
Gasversorgungsnetz der SWM zu verwendenden
Vordruck gleichzeitig auch die Herstellung eines
Anschlusses an das Stromversorgungsnetz der
SWM an und werden beide Netzanschlisse zeit-
gleich in einem Rohr- und Leitungsgraben durch
ein gemeinsam beauftragtes Tiefbauunternehmen
ausgefihrt, gewahren die SWM dem Anschluss-
nehmer auf den Netto-Betrag fir den Einzelan-
schluss jeder Sparte einen Rabatt. Der Rabatt be-
rechnet sich aus dem Netto-Betrag der Netzan-
schlusspauschale und dem Netto-Betrag, der fir
Leitungslangen auf Privatgrund (so genannter
Mehrlangenbetrag) gemaf Preisblatt Netzan-
schlisse der SWM in Rechnung gestellt wird.

(3) Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine ge-
meinsame Verlegung von Netzanschlissen. Die



SP_NAS-G_008 / Rev.: 5.0 / Stand: 02_2025

SWM entscheiden nach freiem Ermessen, ob eine
gemeinsame Verlegung in Betracht kommt. Die
gemeinsame Ausfuhrung wird insbesondere von
den drtlichen Gegebenheiten des anzuschliel3en-
den Anwesens abhangen.

(4) Der Rabatt wird ausschlieBlich im Fall des
erstmaligen Anschlusses eines Anwesens an das
Gas- und Stromversorgungsnetz der SWM ge-
wahrt. Der Rabatt wird insbesondere nicht im Fall
von Anderungen oder Erweiterungen oder Stillle-
gungen bestehender Anschlisse gewahrt.

3. Baukostenzuschuss

(1) Fur den Anschluss an das Gasversorgungs-
netz ist vom Anschlussnehmer ein Baukostenzu-
schuss gemal Preisblatt ,Netzanschlisse® der
SWM zu zahlen. Der Baukostenzuschuss betragt
héchstens 50 % der ansetzbaren Kosten nach

§ 11 NDAV.

(2) Der Anschlussnehmer zahlt den SWM einen
weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leis-
tungsanforderungen erheblich tber das der ur-
spriinglichen Berechnung zugrunde liegende Malf}
hinaus erhoht. Der weitere Baukostenzuschuss
wird nach Ziffer 1 berechnet.

(3) Die SWM behalten sich vor, dartiber hinaus ei-
nen Sonderbeitrag flr den Netzausbau zu erhe-
ben. Dieser berticksichtigt die Grundsatze des

§ 11 NDAV und berucksichtigt sowohl die voraus-
sichtliche Anzahl kinftiger Anschlussnehmer als
auch die zu erwartende Erlés- und Ertragssitua-
tion dieses Netzbereichs. Die Hohe dieses Zu-
schusses ist im Anschlussvertrag beziffert.

4. Plombenverschliisse

Beschadigungen an den Plombenverschllissen
sind unverziiglich den SWM zu melden.

5. Vorauszahlungen und Abschlagszahlun-
gen

(1) Wenn nach den Umstanden des Einzelfalls
Grund zu der Annahme besteht, dass der An-
schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen
nach Ziffer 1 Absatz 4 bis 7 und/oder Ziffer 2 nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt, erheben die
SWM angemessene Vorauszahlungen.

(2) Werden von einem Anschlussnehmer mehrere
Netzanschlisse beauftragt, erheben die SWM auf
die Netzanschlusskosten und die Baukostenzu-
schisse angemessene Abschlagszahlungen.
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6. Inbetriebnahme der Gasanlage

(1) Die Inbetriebnahme bzw. Anlagenuberpriifung
erfolgt durch die SWM oder durch ein von den
SWM beauftragtes Installationsunternehmen.

(2) Die Inbetriebnahme bzw. AnlagenUberprifung
ist von dem Installationsunternehmen ausschlief3-
lich unter Verwendung des von den SWM festge-
legten Anmeldeverfahrens zu beantragen.

(3) Der Anschlussnehmer erstattet den SWM die
Inbetriebnahme - bzw. Anlageniberpriifungskos-
ten nach den im Preisblatt ,Netzanschlisse® der
SWM genannten Pauschalsatzen.

(4) Ist die Inbetriebnahme aus Griinden, die der
Anschlussnehmer zu vertreten hat, nicht moglich,
so erstattet der Anschlussnehmer den SWM die
Mehrkosten flir die erneute Inbetriebnahme bzw.
Anlagenuberprifung, falls die SWM vor Ort er-
schienen sind.

(5) Die Inbetriebnahme der Gasanlage kann von
der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der
Netzanschlusskosten abhangig gemacht werden.

7. Messeinrichtungen

(1) Ein Austausch der Messeinrichtung wegen
vertraglicher Anderung der Netznutzung oder Um-
bau auf Veranlassung der SWM (z. B. Anderung
des Geratetyps oder Technologiewandel) gehen
zu Lasten der SWM, soweit und solange die SWM
Messstellenbetreiber sind.

(2) Fur Gbrige Umrtstungen im Zuge eines Um-
baus der Zahlung auf Kunden-/Lieferantenwunsch
verrechnen die SWM ein separates Entgelt an
den Kunden bzw. Lieferanten.

8. Technische Anschlussbedingungen

Fur den Netzanschluss sowie die technische Aus-
fihrung und den Betrieb der Gasanlage gelten die
von den SWM im Internet auf www.swme-infra-
struktur.de verdéffentlichten technischen An-
schlussbedingungen (z. B. Technische Anschluss-
bedingungen — Gas Niederdruck) sowie das
DVGW-Regelwerk, entsprechend § 19 EnWG.

9. Zahlungsverzug

Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs sind
nach § 23 NDAV gemaR Preisblatt ,Netzan-
schlisse” der SWM vom Anschlussnehmer bzw.
vom Anschlussnutzer zu ersetzen.



	1. Netzanschluss
	2. Rabatt für sog. Mehrspartennetzanschlüsse
	3. Baukostenzuschuss
	4. Plombenverschlüsse
	5. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen
	6. Inbetriebnahme der Gasanlage
	7. Messeinrichtungen
	8. Technische Anschlussbedingungen
	9. Zahlungsverzug

